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Epigraphic Evidence. Ancient history from inscriptions, hg. von John B o d e l . 
Routledge, London - New York 2001. XXVI, 246 S. 

Eine Gruppe von Epigraphikem um J. Bode l legt eine in sechs Kapitel geglie-
derte, instruktiv bebilderte Einführung in die griechische und lateinische Epigraphik 
zum Gebrauch der Alt- und (unausgesprochen) auch Rechtshistoriker vor. Glücklich 
ist die Verbindung der beiden Schriftkulturen in jedem einzelnen Kapitel. Das Impe-
rium Romanum wäre ohne den griechischen Alltag nicht hinreichend erfaßt, und auch 
der Graecist sollte die Scheuklappen ablegen und das Fortleben des Griechentums un-
ter römischer Herrschaft wenn schon nicht feiern, so doch zur Kenntnis nehmen. 

Im I. Kapitel „Epigraphy and the ancient historian" (S. 1-56) führt der Heraus-
geber selbst in die Probleme ein, beginnend mit Rom und erst dann auf Griechen-
land hinschwenkend. Nach Mündlichkeit - Schriftlichkeit („sprechende" Inschriften) 
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geht er auf „symbolische Epigraphik" (Fluchtafeln) ein, die in vergleichbaren älteren 
Einfuhrungen (Woodhead) einfach beiseite geschoben werden. Unter dem Schlag-
wort „sichtbare Worte" kommt der Symbolcharakter der Monumentalinschriften zur 
Sprache, anschließend die Gruppe der Grabinschriften. Ausführungen zu Lügen, Fäl-
schungen und Ergänzungen sollen abschließend den Historiker vor unkritischem Ge-
brauch des Mediums Epigraphik wamen. 

Über lokale Dialekte und Kulturen, die nur aus den Inschriften erkennbar sind, re-
feriert M a r y l i n e Parca (II, S. 57-72), über Onomastik und Prosopographie Ol-
li S a l o m i e s (III, S. 73-94). Das Privatleben und -recht berührt Kapitel IV ..Fa-
milie und Gesellschaft" (95-117) von R icha rd Sa l i e r . Grabinschriften sind eine 
unschätzbare Quelle hiefür. Zur griechischen Familie habe S. C. Humphreys gegen 
N. D. Fustel des Coulanges festgestellt, daß sich die Idee der agnatischen Geschlech-
terfolge anhand der Grabinschriften nicht aufrecht erhalten lasse (S. 98f.); für Rom 
werden Mortalität, Bekämpfung von Begräbnisluxus und emotionale Familienbin-
dungen untersucht (laudatio Turiae, S. 103f.), ebenso Tugenden, status, Arbeitsver-
hältnisse, soziale Mobilität und collegia. Von „Städtischem und religiösem Leben" 
handelt J a m e s R ives (V, 118-136), wobei hellenistische Poleis und römische colo-
niae und municipio einander höchst aufschlußreich gegenübergestellt werden. Wirt-
schaftstexte, „Beschriftetes instrumentum" von G i u s e p p e Pucci sind das letzte 
Sachthema (VI, 137-152), Stempel auf Amphoren, Glas und Ziegel. 

Eine Appendix listet die Standard-Inschriftensammlungen und Hilfsmittel auf 
(S. 153-174), sparsame Endnoten, eine wertvolle Bibliographie, Quellen- und Sach-
register beschließen den professionell bearbeiteten und dennoch verständlich ge-
schriebenen Band ab. 
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